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Kreisstadt Beeskow 
 
 

Beschlussvorlage 

Nr.: BV/037/2025/I 

öffentlich 

 

 
Bezeichnung des TOP: Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 

sowie der Gebührensatzung der Stadt Beeskow für die Beeskower 
Stadtfriedhöfe 

 

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich 1 

II Beratende Gremien Abstimmungsergebnis 

Gremium Sitzungsdatum  Ja Nein Enth. Befan. 

Hauptausschuss 01.07.2025 Stadtverordnete     

  Sachkundige Bürger     

Stadtverordnetenversammlung 15.07.2025 Stadtverordnete     

  Sachkundige Bürger     
 

Beschlussorgan: 
Stadtverordnetenversammlung 

 

Abstimmung StV SB 

Festgelegte Stimmenzahl:   

Federführender 
Fachbereichsleiter/in: 

Bartelt, Kerstin 
Anwesende Stimmberechtigte:   

Ja-Stimmen:   

Bürgermeister/ 
Vorsitzender HFA: 

 
Nein-Stimmen:   

Enthaltungen:   

Datum: 19.06.2025 Ausschluss wegen Befangenheit:   

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Beeskow beauftragt die Verwaltung zur 
nächsten Stadtverordnetensitzung einen Entwurf der Satzungsänderung (Gebühren) mit 
folgenden Schwerpunkten vorzubereiten: 
- 
- 
- 
- 
   
 
Begründung: 
Durch die Verwaltung erfolgte eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren. Im Ergebnis sind 
erhebliche Gebührenerhöhungen zu erwarten. Als Anlage sind 3 Varianten beigefügt, die in 
der Sitzung erläutert werden. Durch die Verteilung von laufenden und einmaligen Gebühren 
(Grabverkäufe/ Verlängerungen) sind weitere Varianten denkbar.   
 
weitere Informationen zum Sachverhalt: 
 
Bezug zu konkreten Sachverhalten in der Stadt: 
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Personelle und finanzielle Ausstattung: 
 
Zeitplan/Laufzeit: 
 
Finanzielle Auswirkungen auf die Kommune insgesamt (Produkt/Konto): 
 
Jährliche (Folge-) Kosten/-lasten: 
 
Ggf. weitere im Vorfeld erforderliche Prüfungen/Stellungnahmen: 
 
 
Anlagenverzeichnis:     
 
Gebührenkalkulation 
Gebührensatzung Friedhöfe 
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